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nene wird nit seiner unmittelbaren Inhaftierung versuchen, belasten

des Beweismaterial zu vernichten. Deshalb könnt gerade zun Zeitpunkt 

der Einlieferung der unnittelbaren Kontrolle und lückenlosen Beauf

sichtigung große Bedeutung zu. Die Inhaftierten nehmen jede Gelegen

heit war, Beweisnaterial zu vernichten. An zwei Beispielen soll das 

verdeutlicht werden.

In einer Untersuchungshaftanstalt sagte ein Verhafteter unmit

telbar nach seiner Einlieferung dem Angehörigen der Untersu-
f

chungshaftanstalt, er müsse unbedingt auf dre Toilette, nie
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sich anschließend herausstellte, nuifrjfsr er dieis-e Gelegenheit, 

um belastendes Beweisnaterial zu<^ernichien, was ihm auch ge

lang.

Sin weiterer Inhaf ti erter nutzte die ungenügende Kontrolle und
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Beaufsichtigung düröli die Angehörigen der Untersuchungshaftan-
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stalt aus\1uÄ#>steckte sich Beweismaterial in den Mund, zerkaute 

und verschluckte es.

Diese angeführten Beispiel sollen nochmals verdeutlichen, daß an \ 

eine köperliche Durchsuchung künftig ständig höhere Anforderungen 

zu stellen sind.

Auch bei der Durchsuchung von Bekleidungsstücken und mitgefür.rten 

Behältnissen muß von zwei Gesichtspunkten ausgegangen werden.

Erstens geht es darum, hierbei alle verfügbarer, technischen mlis- 

r.ittel - elektrisches Ketal lsuch,gerät, Infrarotstrahler - einzuset- 

zen und zweitens bedarf es in diesem Verantwortungsbereich qunlui- 

zierter 'und in der Praxis erfahrener Mitarbeiter. Varum wird diesem 

Problem so hohe Bedeutung beigemessen?

In der Vergangenheit und auch gegenwärtig gab und gibt es in den 

Untersuchungshaftanstalten eine Vielzahl von Beispieln, wo inhaftier

te Fersonen zur Begehung ihrer Straftat in Bekleidungsstücken oder 

in den von ihnen nitgeführten Behältnissen raffiniert und zielgerich-
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